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Ausbildung LA II Polizeivollzugsdienst 
Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung Laufbahnabschnitt 
II Bachelor (VAPPol II Bachelor) 
 
 

Gemäß § 12 Absatz 2 Satz 2 VAPPol II haben Kommissaranwärterinnen 

und Kommissaranwärter den Nachweis der körperlichen Leistungsfähig-

keit bis zum Ende des zweiten Studienjahres zu erbringen. Wird der 

Nachweis nicht innerhalb dieser Frist erbracht, endet das Beamtenver-

hältnis gemäß § 12 Absatz 3 VAPPol II nach Ablauf der Frist automatisch 

kraft Gesetzes.  

 

Aufgrund der Corona-Pandemie fand der Trainingsbetrieb im LAFP NRW 

seit dem 16.03.2020 nur eingeschränkt statt. Als Folge dessen und we-

gen der weitgehend geschlossenen öffentlichen Sportanlagen konnten 

sich die Studierenden auf den Hindernisparcours und die Rettungsübun-

gen nur eingeschränkt vorbereiten. Um die dadurch möglicherweise ent-

standenen Nachteile auszugleichen, wird die Frist zur Erbringung des 

Nachweises der körperlichen Leistungsfähigkeit aus § 12 Absatz 2 Satz 

2 VAPPol II im Hinblick auf die gravierenden Folgen um sechs Monate 

verlängert.  
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Die erforderliche Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung 

Laufbahnabschnitt II Bachelor soll am 28.08.2020 im Gesetz- und Ver-

ordnungsblatt des Landes NRW veröffentlicht werden und am 31.08.2020 

in Kraft treten.  

§ 12 Abatz 2 Satz 2 VAPPol II erhält folgende Fassung:   

„Dies gilt auch, wenn eine dienstliche Bewertung anstelle einer oder ne-

ben eine Studienleistung tritt und auch in der Wiederholung mit „nicht aus-

reichend“ (5,0) oder „nicht bestanden" bewertet worden ist oder der Nach-

weis der körperlichen Leistungsfähigkeit gemäß Studienordnung nicht bis 

zum Ende des 30. Monats nach Beginn des ersten Studienjahres erbracht 

worden ist.“ 

 

Somit können die Studierenden des Einstellungsjahrgangs 2018 den 

Nachweis der körperlichen Leistungsfähigkeit bis zum Ablauf des 

28.02.2021 erbringen.  

 

Ich bitte um Beachtung der geänderten Rechtslage. 

 

 

 

Im Auftrag 

gez. Fahrwinkel-Istel 


